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IDER 19029 ın den Studien der Bibliothek Warburg erschienene Buch
des bekannten (Göttinger Proiessors darf mıt echt ınter die Standard-
werke Aaus dem Gebiet der mittelalterlichen eschichte gezählt werden.
In acht sich einem (GGanzen fügenden Studien legte der Verfasser die
verschiedenen Ausprägungen des „Renovatio -Begriffes, e1ınes Zentral-
begriftes mittelalterlicher Staatstheorie, 1n se1iner Beziehung OoOM,
der Stadt des Imperium Romanum un der Apostel- und Papststadt,
dar Der stadtrömische, der apostolisch-päpstliche und der römisch-
kaiserliche Erneuerungsgedanke werden für die Periode 900 bıs eiwa
1050 1n der jeweilig spezilischen Ausprägung und 1n ihrer gegenseltigen
Durchdringung und Verflechtung, aber auch Gegensätzlichkeit dem
Leser VO  vu Äugen geführt. Die Zentralgestalt des SAaNze Buches aber
bildet Kaiser tto 1LL., 1n dessen Regierungsprogramm sich für eıne
kurze Zeit die einzelnen Ausformungen des „Renovatio -Gedankens ın
großartiger Weise verbinden. Schramms Buch führte eiıne Wende ın der
Beurteilung des dritten (Ottonen herauf. Das VO ihm entworiene Bild
()ttos 11L ıst noch heute ach fast 3() Jahren gültig, Forschungen VO C
Erdmann un: VOTLC allem VO  b UÜhlirz haben lediglich ı1n Einzel-
zugen erganzt.

Der Wissenschaftlichen Buchgemeinschaft Darmstadt ist dan-
en, daß das Buch, das längst vergriffen War, 1Mm veETrTSAaNSCHNCH Jahr foto-
mechanisch 111e  z gedruckt wurde. Um eınem weıteren Leserkreis
erschließen, beschränkte siıch der Neudruck auft den darstellenden Band
der Auflage, wobei leider auch die Jexte, auft die die Darstellung sich
stutzt un die entlegenem rte publiziert sind, nıicht mehr abgedruckt
wurden. In einem Anhang (S 339—360) hat der Autor selber die se1t 1929
erschienene NEUEC ILiteratur ber die VO ihm angeschnittenen Fragen
sorgfältig zusammengeiragen un siıch auch uUurz mıt abweichenden
Meinungen auseinandergesetzt bzw eıgene Ergebnisse berichtigt Da-
mıt YEeWINNT der Neudruck den Charakter einer 2. Auflage, die sich
würdig ın die Reihe der VO der Wissenschaftlichen Buchgemeinschaft
Darmstadt besorgten Neuauflagen grundlegender darstellender Publi-
kationen AaUusSs der Geschichte einfügt.

Rom Joseph Semmler

Guy OÖ.> Ferrarl, Warly Roman Monasteriı1es. Notes for the
history of the monasterıes an convents al Rome from the through
the CENTUTY. Studcli di Antichitäa Cristiana, pubblicati pCTr CuUr2 del
Pontikicio Istituto di Archeologia Cristiana (C.itt  a del Vaticano

XX XVIII un 455 Seiten, Kartenskizzen.
Es iıst nıicht leicht tür eınen Historiker, eın Werk w1e das VOTL-

liegende besprechen. Denn dieses Buch, VO  - einem christlichen Archäo-
lo  5  en geschrieben, beschränkt sıch nıicht darauf, 1ne Darstellung der
Geschichte der stadtrömischen Klöster geben, w1e der Untertitel
zunächst vermuten 1aßt Vf weıst selbst 1 Vorwort daraut hin, daß
eınen Beitrag j1elern ıll sowohl ZU TLopographie der römischen -
naster1ı1a als uch ihrer Geschichte un: ZU Entwicklung des —_
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nastischen Lebens ın der Fwigen Stadt ı1n dem VO  b ihm behandelten
Zeitraum.

Dieser doppelte Aspekt findet 1m Aufbau des Werkes seıinen
Niederschlag: bespricht zuerst die einzelnen Klöster, die alpha-
betisch aufreiht 5=5352) Drei systematische Kapitel befassen sıch mıt
den vielumstrittenen monaster1a diaconiae 355—361), den den großen
Basıliken der Stadt zugeordneten Klöstern (Basilikalklöster) (S 65 bıs
375) und mıt der monastis  en Observanz der römischen Klöster 1MmMm bis

JahrhundertEChronologische, topographische, Namens-
und Sachindices eschließen das Buch Schr nutzlich erweıst sich das
Verzeichnis der besprochenen monasterl1a —44 )9 da die heutigen
Namen och bestehender Klöster und Kirchen nıcht ımmer mıt den ın
der untersuchten Periode gebrauchten Bezeichnungen identisch sind.

Kartenskizzen unterrichten ber die Verteilung der nahezu 100 1N1ONa-
ster1a ıIn und Rom

Es wırd Sache des Archäologen un: des Kenners der römischen
Lopographie se1N, die archäologisch-topographische Seite des Buches
beurteilen. WarT wird INa ber die Lokalisierung des eınen oder
deren untergegangenen Klosters auch anderer Meinung seın können,
doch ıst hervorzuheben, daß se1l1ne Entscheidung stets nach So  CI
Abwägung aller In der Literatur vorgebrachten Meinungen fallt er
Archäologe w1e der Historiker wird sicher dem Verfasser ank wI1ssen,
daß die oft entlegenen Stellen edierten epigraphischen un histo-
rischen Quellen ın bequemer Zusammenstellung, chronologisch geordnet,
jedem einzelnen Kloster voranschickt.

Der Historiker tindet ın dem vorliegenden Werk erstmalig eıne
vollständige Übersicht aller stadtrömischen Klöster des bıs Jahr-
hunderts, die bisher weder Kehrs Italia Pontihecia och Hülsens und
Armellini-Cecchellis Werke ber die römischen Kirchen boten

Während mıt „basılical monasteries” eınen yuten Terminus für
die Klöster, deren Gemeinschaften mıt dem Offeium In den nahegelege-
HNS!  e römiıschen Basıliken betraut gefunden haben dürfte, ist die
Unterscheidung zwıschen „monastery ” Männerkloster und „convent”

Frauenkloster vielleicht eın wen1g willkürlich un VOTL allem durch
die Quellen nıicht gerechtfertigt. Die Quellen des frühen un hohen
Mittelalters verstehen unter „mOonasterium immer 1U  I das, W as WIT
heute etwa mıt „klösterlicher Institution“ bezeichnen würden. Kür die
Insassen eıner solchen Institution verwenden die Quellen nıe „mMONnaste-
r1um. , sondern immer 18808 „congregatio” der „„conventus Jle diese
Begriffe SaSCH aber nıchts ber die Observanz oder a allgemeın die
innere Formung der jeweiligen emeinschafit Aaus. Fın „monasterium
annn Mönche W1€e Nonnen um{fassen: „mOoNnasteri1um wird gleicherweise
für ıne Institution für Mönche W 16 eıne solche für Kanoniker verwandt,
worüber sıch F (S XAIX, L 161) etwas verwundern scheint.

er Verfasser betont (S 355) selber, daß sich se1lne Ausführungen
über die „MONnasterlı1a diaconiae‘ auf sehr spärliches Quellenmaterial
stutzen. Immerhin ıst erkennen, daß die römischen diaconlae In eıner
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bestimmten Phase iıhrer Entwicklung eın monastisches Element autf-
nahmen, das offenbar VO den griechischen Mönchskolonien, die 1mM

Jahrhundert nach Rom stromten, bestimmt WAäar_. ehr aß!  9 VOI'-

bietet außer dem Mangel Quellenzeugnissen die Tatsache, daß noch
lange keine Klarheit ber den Ursprung der römischen diaconlae, ihre
Entwicklung nd ihren Zusammenhang mıt der stadtrömischen kirch-
lichen Hierarchie un: Verwaltung herrscht.

ach der Lektüre des Kapitels ber die Basılikalklöster erhebt sıch
ebenso gebieterisch die Forderung ach weıteren Spezialuntersuchungen.
Der Autor zeıgt selber die Richtung a ın der diese Studien
sıch bewegen haben, die vornehmlich den Liturgiehistorikern
fallen. Denn gerade die römischen Basılikalklöster., vorab die St. Peter
grupplerten, scheinen Zentren des liturgischen Lebens der Papststadt
un Ausgangspunkt liturgischer Gewohnheiten SECWESCH se1nN, die
Beginn des Mittelalters normatıve Geltung un kanonisches Ansehen
erlangten.

Kıs ıst ıne relativ Junge Erkenntnis der Forschung, daß der ab-
soluten Alleinherrschaft der Benediktinerregel 1m hochmittelalterlichen
Kuropa eıne lange Zeiıt vorausgeht, ın der die Regula des h[l Benedikt
NUur eiıne unter vielen anderen Mönchsregeln WaflL, 1n der „nach der Regel
leben lediglich bedeutete, die monastische I radition aufgenommen und
das klösterliche Gemeinschaftsleben nach ihr ausgerichtet haben
Den Arbeiten Winandys un Hallingers verdanken WIT hauptsächlich
die Kenntnis dieses „Zeitalters der Mischregel”. Im Frankenreich endete
diese Periode mıt der monastischen Gesetzgebung Karls des Großen,
eigentlich jedoch erst mıt der Reform Benedikts o Anıjane. hat ın
dem vorliegenden Werk den Nachweis erbracht, daß das „Zeitalter der
Mischregel” ıIn Rom erst 1mMm Jahrhundert überwunden wird. Doch
scheint bei diesem Prozeß die tatsächliche Bedeutung der Kloster-
reiorm des Alberich und dos V. Cluny W1e VO  - allem ihre Erfolge
überschätzt haben IDie Reform VO Harfa durch Alberich und Odo
ıIn den dreißiger Jahren des 10 Jahrhunderts iıst gescheitert. Farfa ber-
nımmt ersti 1001 die cluniazensischen Bräuche, die 1045 ihre endgültige
Redaktion fanden. In St. Paul VO  vu den Mauern wWar unmittelbar ach
dem Weggang dos schon die Berufung des Andreas W Gorze ZU Re-
form der Abtei nöl1Le. Das Ende des 10 Jahrhunderts gegründete Kloster

Bonifazıo Alessio auft dem Aventin beherbergte noch Begıinn
des 11 Jahrhunderts 1ne benediktinische und 1ı1ne griechische Mönchs-
kolonie nebeneinander. Die Odo-Reform edeutete also keinen wich-
tıgen FEinschnitt ın der monastischen Geschichte Roms. Ks hätte sıch des-
halh vielleicht empfohlen, bei einzelnen Klöstern wen1ıgstens das Jahr
1000 überschreiten un die erstmalıge Bezeugung der alleinherrschen-
den Benediktinerregel als Endpunkt der Betrachtung wählen, w1e
der Verfasser velegentlich erst be1 vollzogenem Übergang eiINes Klosters
iın ein Kanonikerstift se1ıne Darstellung abschließt. Denn erst mıt dem
völligen Sieg der Regula Benediceti ın den Klöstern lassen siıch alle
nichtbenediktinischen monasterı1a, soweıt sS1e nıcht die yriechische Ob-



1192 Rezensionen

SCrIrVallZ konservieren, als Kanonikerstifte ansprechen. Diese klare Schei-
dung VO Kloster un: Stift iıst 1 Fränkischen Reich mıt der Aachener
Reformgesetzgebung VO 816/17 eiıngeireten, ihre Erforschung ın Rom
un überhaupt ın Italien harrt och des Bearbeiters.

Nachdem u Jüngst Hallinger den Nachweis erbracht hat, daß
der Mönchspapst Gregor weder selber Benediktiner wa  - noch ın sSe1-
1C Kloster auf dem Caelius die Benediktinerregel befolgt wurde
eınen Nachweis, den (S 38—151) bestätigt und erganzt annn
nıcht mehr erstaunlich se1n, daß sich VO 2 bis ZU Jahrhundert u  r

wenıge Spuren benediktinischen Lebens In der FKwigen Stadt inden
ı1st ihnen nachgegangen und hat sS1e S 386—407) SOTSSam verzeichnet.

Leider ıst ihm jedoch entgangen, dal seıt dem frühen Jahrhundert
die Regula S, Benedicti ın Gallien un England als die „TÖömische Regel”
gilt, daß die angelsächsische Klosterreform des beginnenden Jahr-
hunderts und die bonifatianische Reform 1mMm rankenreich die An-
gleichung des klösterlichen Lebens die Observanz VO  — Rom, darge-
stellt ın der Regel des „Tömischen Abtes“ Benedikt, ZU Ziele hatten.
Wenn die Regel St. Benedikts seı1t dem Jahrhundert ın Gallien un:
England als die „Trömische ” Klosterordnun angesehen wurde, ann mu
sS1e ın Rom selber Beginn des Mittelalters eıne größere Rolle gespielt
haben als au  N den spärlichen römiıischen Quellenzeugnissen hervorgeht.
Sie braucht keineswegs ıIn allen römischen Klöstern allein geherrscht

haben 1m 7./8 Jahrhundert siınd die griechischen Klöster Roms ın
mancher Jinsicht bedeutender als die lateinischen sS1Ee mu aber be-
kannt un: als monastis  es Gesetzeswerk anerkannt SEWESCH e1ın. Daß
S1Ee 1€eSs WAarL, zeıgt z. B das Fresko au Hermes der Via Salaria
Vetere, das schon 1M frühen Jahrhundert St. Benedikt als monastischen
Gesetzgeber darstellt (F 153 {t.) Sie muß aber darüber hinaus (wenn
vielleicht auch nıcht ausschließlich) ın solchen Klöstern geherrscht haben,
auf die die Augen der Franken und Angelsachsen gerichtet aren. Und
1€es ar ın besonderem aße bei den St. Peter grupplerten INONa-

sterl1a der Hall Nach der ÖOÖrdnung dieser Klöster richteten die Päpste
die Lateranklöster un Crisogono au  N 0° f., 2065 18 Aus
St Martin Vatikan SINg Johannes Archicantor hervor, der 680
die angelsächsische Liturgie nach der römischen reformierte. In unmiıttel-
barer ahe dieser Klöster lagen die „scholae der Franken, der Sachsen
und der Friesen ıIn Rom Wir haben 024 wWwe1 direkte Zeugnisse da-
für, daß die Regula St enedikts ın den Vatikanklöstern galt und als
solche In Gallien als die „römische ” monastische Norm betrachtet wurde:
die Ordines Romanı und XIX, deren römische Vorlagen bıs 1NSs

Jahrhundert zurückreichen mMUSSeEeN. Nach Andrieu sind S1e zwıschen
760 und 781 In monastischen Kreisen das burgundische Kloster Luxeuil
entstanden. Als monastische ordines repräsentlieren S1E die „Mischregel -
Verfassung vgl 395 1.) die seıt eiwa 630 den Klöstern Luxenuil
das Gepräge gab Mögen auch gyallikanische Sonderbräuche ıIn der
Liturgie und Einflüsse der kolumbanischen Klosterregel (sSo Andrieu)
diese beiden ordınes au der Reihe der authentisch stadtrömischen aus-
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klammern, stellt sS1e doch die darın bezeugte Verbindung VO Regula
S, Benedicti un monasterl1a Romanae ecclesiae mıt ihren Abten. die als
‚servıentes ad sepulchro (!) sanctı Petri“ bezeichnet werden, In eıne

Reihe mıt den gallischen Quellenzeugnissen, die se1ıt dem Jahrhundert
VON der Benediktsregel als der „römischen ” sprechen. Daher dürfen WITr
mıt größerer Sicherheit, als (S 398) tut, &  s  S daß diese ordines
Romanı ZU mindesten indirekt die Benediktinerregel 1n den
St Peter grupplerien Klöstern bezeugen. Bereicherungen durch die
Kolumbanregel (?) haben diese ordines sicher erst 1N dem monastischen
Milieu erfahren, 1n dem S1e redigiert wurden.

Der Verfasser hat mıt seiınem Buch den verschiedensten w1ssen-
schaftlichen Disziplinen eiıne Fülle NEUECT Ergebnisse geschenkt. Vor
allem ıst rühmen, daß diese LEirgebnisse 1n einer geradezu VOT-

bildlichen Übersichtlichkeit un Stoffigliederung darbietet. Das Werk
Herraris ist grundlegend für die Geschichte der römischen Klöster 1m
frühen Mittelalter und wird der Ausgangspunkt weıterer Spezlal-
forschungen eın.

Rom Joseph Semmler

Hermann Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins
handlungen der Akademie der Wissenschaften 1n

10 Philologisch-Historische Klasse. Dritte Folge 34 Göt-
tingen 1954 Vandenhoeck Ruprecht. 451 Seiten. 0 —

Flavius Valerius Konstantinus, der Sohn des Kaisers Konstantius
Chlorus aus der Verbindung mıt Helena VO Irepanum, zahlt jenen
überragenden Gestalten der Geschichte, denen die Zeitgenossen ebenso
überzeugt w1e die nachgeborenen enerationen den Ehrennamen „Der
Große zuerkannt haben eın Haupt iıst VO der Gloriole eiINes Hei-
ligen umstrahlt, ohne daß se1ıne Heiligkeit jemals VO seıten der kirch-
lichen Autorität AÄAnerkennung oder Ablehnung gefunden hat In der
Beurteilung se1nNes Lebens und Wirkens scheiden siıch die Geister, Je
nach den politischen un weltanschaulichen Perspektiven der einzelnen
Vertreter.

In diesem Kampf der (eister Sein oder Nichtsein, ert
oder Unwert des ersten christlichen Kaisers wird 108808 durch die Arbeit
aus der Feder Hermann Dörries’ Konstantin der Große gleichsam PCI-
sönlich VO  — die Schranken des öffentlichen Urteils gefordert, ber
seine Person, eın Denken un: Handeln ein offenes Zeugnis abzulegen.
Er soll nach den Formulierungen des se1inem ort stehen,
das ın seıiınen Briefen, Urkunden, Inschriften, Gesetzen und Reden offen
oder verschleiert aut ULUS gekommen ıst Bei dem ang der Unter-
suchungen werden allerdings die literarischen Quellen, aus denen der
Kaiser geschöpit hat, die Phasen se]lner geistigen un relig1ösen FEnt-
wicklung, die durchlaufen mußte, SOWI1Ee die VO iıhm selbst o  S  C-

Auswahl un Abwandlung Jener Prinzipien, die sich
eıgen machte, nıcht ın den Mittelpunkt des Gespräches SECZOSCH werden.
Es soll bei dem Versuch bleiben, eINZIE uUun: allein VO persönlichen


